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Wichtigste Ergebnisse

Die Regeln für die Ermittlung des Renteneintrittsalters und der Leistungsansprüche sind sehr komplex und 
bringen häufig miteinander unvereinbare Ziele der Regierung zum Ausdruck. Auf der einen Seite geht es in 
vielen Rentenreformen angesichts der Bevölkerungsalterung in erster Linie darum, Menschen zum längeren 
Verbleib im Erwerbsleben zu bewegen. Auf der anderen Seite ist es den Regierungen wichtig, Arbeitskräfte 
zu schützen, die als gefährdet und nicht in der Lage gelten, ihre Tätigkeit bis ins hohe Alter auszuführen.

3.  REGELRENTENALTER, FRÜHVERRENTUNG UND SPÄTVERRENTUNG

Die Tabelle zeigt die Regeln für den normalen Renten-
eintritt, die Frühverrentung und den späteren Renten eintritt 
gemäß den Langzeitparametern des jeweiligen Renten-
systems, unter Berücksichtigung der Veränderungen, die 
gesetzlich verabschiedet wurden, aber noch nicht in Kraft 
getreten sind. Diese Parameter liegen den Modellrech-
nungen der Rentenansprüche in Kapitel 4 dieses Berichts 
zu Grunde. In 14 der 34 Länder finden bei den verschiedenen 
Komponenten des Gesamtrenteneinkommens unter-
schiedliche Regeln Anwendung, die entsprechend getrennt 
aufgeführt werden.

Regelrentenalter
Praktisch alle OECD-Länder weisen mittlerweile ein 

Regelrentenalter von mindestens 65 Jahren auf oder planen, 
das Rentenalter in Zukunft auf dieses Niveau anzuheben. 
In zwei dieser Länder – Israel und die Schweiz – wird das 
Regelrentenalter der Frauen mit 64 Jahren niedriger sein.

Regelrentenalter nach Geschlecht:  
Langfristige Bestimmungen

Quelle: Vgl. die „Länderprofile“ in Kapitel 9 dieses Berichts.
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Siebzehn Länder werden ein Regelrentenalter von über 
65 Jahren für Männer und Frauen aufweisen. Nur in Island 
und Norwegen liegt es derzeit bei 67 Jahren, doch planen 
Australien, Dänemark, Deutschland und die Vereinigten 
Staaten dieses Niveau in Zukunft zu erreichen, wobei das 
Vereinigte Königreich es weiter auf 68 Jahre anheben möchte.

Frühverrentung
In neun Ländern ist im Rahmen der obligatorischen 

Rentenversicherung keine Frühverrentung möglich: 
Dies gilt für Dänemark, Ungarn, Irland, Israel, die Nieder- 
lande, Neuseeland, Polen, die Türkei und das Vereinigte 
Königreich. In anderen Fällen ist die Frühverrentung auf 
gewisse Komponenten der Rentenversicherung begrenzt: 
In Australien, Chile und Island betrifft dies obligatorische 

private Altersvorsorgesysteme, während in Kanada und 
Schweden im Rahmen der Grund- und Sozialrentensysteme 
keine Frühverrentung vorgesehen ist.

Die Leistungen für Frührentner werden in der Regel  
gekürzt, um dem längeren Bezugszeitraum der Renten-
zahlungen Rechnung zu tragen.

In den meisten Rentensystemen mit Leistungsprimat 
und Punktwertsystemen erfolgt die Anpassung einfach über 
einen festen Parameter des Rentensystems: Die Leistungen 
werden für jedes Jahr der Frühverrentung dauerhaft um x 
Prozent gekürzt. Die Anpassungen bei Frühverrentung und 
Spätverrentung in den Notional-Accounts-Systemen Italiens 
und Schwedens können nicht direkt ermittelt werden. (In 
Polen ist die Frühverrentung nicht möglich.) Sie lassen 
sich aber anhand der unterschiedlichen Annuitätsraten 
oder der für die Umrechnung des angesparten fiktiven 
Kapitals zu Grunde gelegten Faktoren berechnen, die 
ihrerseits wiederum auf Projektionen der altersbezogenen 
Mortalitätsrate und des für die Annuitätsberechnung 
verwendeten Abzinsungssatzes beruhen.

Die Höhe der Rentenanpassung variiert erheblich. 
Die größten Standardabzüge erfolgen in Kanada, wo die 
Rate von 6,0% auf 7,2% erhöht wird. Jedoch können die 
Anpassungen in der Tschechischen Republik (für Personen, 
die zum frühestmöglichen Alter in den Ruhestand gehen) 
und in Spanien (für Personen mit einer geringeren Zahl an 
Beitragsjahren) noch stärker ausfallen. In einigen Fällen 
– Belgien, Frankreich, Deutschland, Griechenland und 
Luxemburg – werden die Bezüge nicht gekürzt, sofern eine 
gewisse Anzahl an Beitragsjahren vorliegt.

Spätverrentung
In nahezu allen Ländern ist es möglich, den Rentenbezug 

bis über das Regelrentenalter hinaus aufzuschieben. 
Normalerweise steigen damit die erworbenen Renten-
ansprüche. In der Regel können allerdings Erwerbs-
einkommen und Renteneinkommen kombiniert werden, 
und somit dürfte die Höhe des Rentenzuschlags einen 
geringen Einfluss auf die finanziellen Anreize zum Verbleib 
im Erwerbsleben haben.
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3.  REGELRENTENALTER, FRÜHVERRENTUNG UND SPÄTVERRENTUNG 

Tabelle 3.7  Rentenalter sowie Behandlung von Früh- und Spätrentnern, langfristige Bestimmungen, 
alle obligatorischen und quasi-obligatorischen Rentensysteme, nach Typ des Rentensystems

Renten-
system

Vor-
gezogener 

Renten-
eintritt

Abschlag 
(in %)

Regel- 
renten- 

alter

Zuschlag 
(in %)

Renten-
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eintritt
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Australien T .. 67 Italien NDC 62 - 67 -

DC 60 - 67 - Japan Basic/DB 60 6.0 65 8.4

Österreich DB 62 5.1 65 4.2 Korea DB 60 6.0 65 7.2

Belgien DB 62 0 65 0 Luxemburg DB 57/60 0 65 ..

Kanada Basic/T .. 67 7.2 Mexiko Min 60 0 65 0

DB 60 7.2 65 8.4 DC Jedes Alter/60 - 65 -

Chile Basic/T .. 65 Niederlande Basic .. 67 ..

DC Jedes Alter - 65/60 - Neuseeland Basic .. 65 ..

Tschech. Rep. DB 64 3.6-5.6 69 6.0 Norwegen Min .. 67

Dänemark Basic/T .. 67 5.8 NDC/DC 62 - 67 -

DC .. 67 - Polen NDC/DC .. 67 -

Estland EP 62 4.8 65 10.8 Portugal DB 55 6.0 65 4.0-12.0

DC 62 - 65 - Slowak. Rep. EP 65 6.5 67 6.0

Finnland Min 63 4.8 65 7.2 DC 65 - 67 -

DB 63 68 4.8 Slowenien DB 60 3.6 65 4.0

Frankreich DB 62 5.0 67 5.0 Spanien DB 65 6.0-8.0 67 2.0-4.0

DB (Occ) 60 4.0-7.0 67 0 Schweden Min .. 65

Deutschland EP 63 3.6 67 6.0 NDC 61 4.1-4.7 65 4.9-6.1

Griechenland DB 62 0/6.0 67 0 DC 55/61 - 65 -

Ungarn DB .. 65 6.0 Schweiz DB 63M/62F 6.8 65M/64F 5.2-6.3

Island Basic/T .. 67 DB (Occ) 58 6.35-7.1 65M/64F 4.5-5

DB (Occ) 65 7.0 67 6.0 Türkei DB .. 65 0

Irland Basic/T .. 68 .. Ver. Königreich Basic/DB .. 68 10.4

Israel Basic/T .. 67M/64F 5.0 Ver. Staaten DB 62 5.0/6.7 67 8.0

DC 67 -

Anmerkung: Die Daten sind auf eine Dezimalstelle auf- bzw. abgerundet. Bei den Berechnungen für den späteren Renteneintritt wird ein 
maximales Rentenalter von 70 Jahren unterstellt. 
DB = Leistungsprimat; DC = Beitragsprimat; Min = Mindestleistung; .. = Frühverrentung oder Rentenaufschub nicht möglich; NDC =  fiktiver 
Beitragsprimat; Occ = Betrieblich; T = Sozialrente. Wenn sich die Rentenalter für Männer und Frauen unterscheiden, werden sie als M/F 
aufgeführt. - = die Leistungen werden in den Systemen mit Beitragsprimat bei Frühverrentung  und Spätverrentung automatisch angepasst.
Die impliziten Anpassungen ergeben sich aus den Annuitätsberechnungen unter Verwendung der Sterblichkeitsprojektionen, des 
gesetzlich festgelegten Abzinsungssatzes und der Indexierung der laufenden Rentenzahlungen.
Quelle: Vgl. die „Länderprofile“ in Kapitel 9 dieses Berichts.
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